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Samstag den 25. Febrnar 1893.
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Der 19. Februar 1893 ist vorüber — vorübergegangen mil
der flüchtigen Zeit, aber der helle Glanz, den derselbe als der

große Iu b elt a g des Papstes Leo's Xlll. über die ganze

katholische Welt geworfen und hinein in alle Kirchen
und Herzen der Katholiken, wird bleiben. Mit hoher

Ehrfurcht und Bewunderung schaut auch die nicht katholische

Welt auf den Hohenpriester, der als Hirt und Lehrer,

Bater und 3 önig au der Spitze der Römischen Kirche

steht, jener Kirche, deren Grenzen die Grenzen der Erde sind

und deren Ziele die Gefilde der Seligen im Himmel, jeuer

Kirche, die ihren Anfang genommen, als das ewige Wort
vom Vater heruicdergestiegeu auf diese Erde, und die ihre

Vollendn n g erreichen wird, wenn des Vaters ewiger

Sohn, dem alle Macht und alles Gericht übergeben isst^w i e-

d e v k o m m c n wird „auf den Wolken des Himmels in großer

Macht und Herrlichkeit." In keiner Periode ihrer zweilausend-

jährigen Geschichte ist die Römische Kirche und ihr erhabenes

Oberhaupt vor aller Well glanzvoller dagestanden als

in diesen Tagen Leo'S XIII., dieses zweiten — wie er genannt
werden wird — Leo der Große. Und wir Katholiken —

wir Kinder der wahren Kirche? In inniger Liebe gedenken

Seiner Prnster und Volk.

„Sie drängen all sich — alt nnd jung und arm und reich

Voll Jubel um Sein schvnbekränztes Bild,
Sie kennen alle Ihn und lieben Ihn,
Fern an der Sudsee meerumrauschten Inseln,
Im alten Indien, in der Pflanzerstadt,
Die gestern erst in der Prairie entstanden,

Am Fuß der Pyramiden und im Schnee

Des Nordens, in der monatlangen Nacht,

Am Amazonenstrom und in Asien's Steppen.
Und auch Europa, der Erwählung Land,

Obgleich von Irrthum, Haß und Stolz zerrissen,

Kennt seinen B a t er, seinen Hirten noch,

Den Hohenpriester, den ihm Gott verlieh'n,
Und jubelte am großen Freudentag."

Und unser S ch w e i z e r l a n d? Auch es hat von

ganzem Herzen „sich geeint dem Jubel-Gruß der
weite» Welt." Auch von höchster Stelle unseres Vater-

landes — von Seite des hohen schweizerischen Buudesrathes

— wurden dem hl. Bater zum fünfzigjährigen Bischossjubiläum
in würdigster Weise „die lebhaftesten Glücks-

w ü n s eh e" dargebracht und daö Vertrauen auf seine

Weisheit ausgesprochen.

Wie sich die Zeiten ändern! Aber die Kirche Gottes

bleib! sich gleich in ihren Kämpfen nnd in ihren Siegen. Vor
etwas mehr als zwanzig Jahren — im September 1879 —
hat eine eidgenössische Standes-Regierung in einer Bettags-

Proklamation, von der sie selbst die Kühnheit hatte, zu ver-

langen, daß sie auch von katholischen Kanzeln verlesen werde,

Rom den Vorwurf gemacht, es habe „an die Geister, an die

Vernunft und Wissenschaft des Jahrhunderts, an die Welt-
o r d n n n g der Z n k n n f t" durch das Dogma von der

päpstlichen Jnfallibilität den Krieg erklärt und „f ür de n

Frieden d e r Völk er schwere Verhängnisse"
heraufbeschworen. „Die Weltordnung der Zukunft! " Ja
wohl! „Künft'ge Tage find der Wahrheit beste Zeugen." Es

genügte, nicht ganz ein Vierteljahrhundert, es genügten zwei
Jahrzeh nie, »m „der Weltordnung der Zukunft" zu

zeigen, zu welcher Höhe des Ansehens der Papst im Licht-

glänze des Vatikanischen Konzils gestiegen!

„Bon Geschlecht zu Geschlecht wird die Kunde geh'n,
Wie um mächtigen Kampfe der Geister
Den Papst mau sah unbesieglich steh'n,
Des heiligen Wissens Meister,
Der Liebe Bote, des Glaubens Hort,
Kühn blickend den Stürmen entgegen,

Mit des Friedens heiligem Losungswort,
Mit des Erlösers Segen!"

Der katholische Katechismus vor dem französischen

Staatsrat.

(Fortsetzung.)

In demselben Abschnitt XVI des nämlichen Katechismus

liest man „über die Autorität der Kirche" t Fr.t Was hat die

Kirche jedesmal gethan, wenn die Regierungen sie belehren

oder beherrschen wollten? Antw. : So oft die Regierungen die

Kirche belehren oder beherrschen wollten, leistete sie Wider-

stand. Fr.: Von wem erhalten die Bischöfe ihre Einsetzung?

Antw.: Sie erhalten ihre Institution vom Papst und nur in

Verbindung mit ihm bewahren sie die legitime Ausübung ihrer

Jurisdiktion. Fr. : Erteilt die bürgerliche Autorität, indem sie

die Bischöfe ernennt, keine Gewalt? Antw.: Nein! und daß
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die bürgerliche Autorität die Bischöfe ernennt, dieses Recht ge-

meßt sie nur infolge einer Konzession von Seite der Kirche.

Fr.! Von wem hoben die Pfarrer und die übrige» Priester

ihre Vollmacht? Antw. Der Pfarrer und die übrigen Prie-
ster empfangen ihre Vollmacht vom Bischöfe und können selbe

ihre Funktion in ihrer Abhängigkeit vom Bischöfe rechtmäßig

ausüben. Fr. : Erhalten also die Pfarrer ihre Vollmacht nicht

von weltlicher Gewalt? Antw. : Nein! Auch dann nicht,

wenn für ihre Wahl die Zustimmung der weltlichen Gewalt

verlangt wird. Fr. Kann die weltliche Gewalt die Grenzen

der Diözesen und Pfarreien bestimmen? Antw.: Nein! Der

kirchlichen Autorität gehört das Recht, die Grenzen der Diözesen

und Pfarreien zu bestimmen; allein sie verständigt sich meistens

darüber mit der weltlichen Gewalt.

Selbst angenommen, daß diese Angaben über die Natur
der Beziehungen zwischen Staat und Kirche in Frankreich

richtig wären: so muß man doch darüber staune», daß in einem

Katechismus, d. h. in dem in Familien den Kindern in Fragen

und Antworten gegebenen Unterricht diese genanen Bestimmn»-

gen über die Prinzipien und Mysterien des Glaubens sich

finden. Allein die Angaben des Katechismus der Diözese

Luyon sind, wie Sie selbst bemerken konnten, sogar die Nega-

tion der Grundlagen der Konvention vom 26. Messidor vom

Jahre IX und der organischen Artikel des 18. Germinal des

Jahres X.
Die Regierung ist es, welche die Bischöfe ernennt, und

der Papst erteilt ihnen die kanonische Institution gemäß den

nach Art. 4 und 6 festgesetzten Formen der Konvention des

Jahres IX. Die Bischöfe ernennen die Pfarrer, aber ihre

Wahl kann nur auf Personen fallen, welche von der Regie-

rung genehm gehalten sind (Art. 16). Die Bischöfe machen

die Wahl der Pfarrer bekannt und erteilen ihnen die Institua
tion erst, nachdem diese Wahl durch die Regierung genehmigt

worden ist (Art. 19 des Gesetzes vom Jahre X). Die Zir-
kumskriptionen der Erzbistümer und Bistümer sind vereinbart

zwischen dem hl. Stuhl und der Regierung (Art. 2 der Konv.

vom Jahre IX, § 58 und 59 des Gesetzes vom Jahre X,
§ 2 des Gesetzes vom 4. Juli 1821). Keine Ortschaft des

französischen Gebietes kann ohne ausdrückliche Zustimmung der

Regierung zur Pfarrei oder Snkkursalpfarrei erhoben werden

(Art. 9 der Konvention vom Jahre IX und des Gesetzes vom

Jahre X).
Die Behauptung des Bischofs von Luyon und die der

Kirche und dem Staat in der Organisation des kirchlichen

Personals angewiesenen Rollen sind nicht richtig und überdies

in einer offenbar aggressiven Form gefaßt, welche mit den

Gesetzen der Republik im Widerspruch steht (Art. VI des

Gesetzes vom 13. Germ, des Jahres X).
„Der Katechismus von Luyon", bemerkt der Bischof in

seinem Schreiben vom 9. Juli, „wird in der Diözese seit 1849

nach Vorschrift von fünf aufeinander folgenden Bischöfen ge^

braucht, ohne daß die Regierung je den mindesten Widerspruch

erhoben hätte. Ich vermag die Lehre meiner Vorgänger nicht

zu tadeln, die jedenfalls nur die Lehre der Kirche bildet, nicht

aber politische Fragen berührt, aber Fragen, die sehr tief in

das rein geistige Gebiet eingreifen."
Diese Art der Verjährung, welche der Bischof von Luyon

dem Ministerium entgegensetzt, gilt vor dem StaatSral nicht,

dessen Jnrisdiktionsgewalt nicht auf Willkür beruht und der

einen angeschuldigten Akt nur soweit untersucht, als derselbe

in's Rechtsgebiet eingreift.

(Schluß folgt.)

Ans dem Kapitel Regensberg.
G-Korresp. vom 14. Febr.)

Eine an sich außerordentliche Kapitels-V e r-
s a m m lung fand heute in U nte r e n di n g e n statt. Die-
selbe erhielt aber doch den Charakter des ordenlliche» „K a-

pitelS" für das Jahr 1893, indem Hochw. Hr. Dekan

Wengi den üblichen D e k a n a t s b e r i ch t vortrug und
die Kapitnlaren ermähnte, das ot'tieium clànetonum und
die Applikation der hl. Messe für die verstorbene» Mitbrüdcr
bald nachzuholen. DaS Hanpttraktaiidnm war die Wahl eines

neuen Dekans an Stelle des in Bälde als residieren-
der D o m h e r r nach S olo t h n rn übersiedelnden Hochw.
Herrn Gottfried Wengi, seil achlunddreißig Jahren
Pfarrer in U n t e r e n d i u g e n. Daher wurden die VerHand-
lnngeu eingeleitet durch ein feierliches ° IPnr Cnkmlon- — nach

dem Hochamt, zirka elf Uhr, und sodann nach zwei Uhr geschlossen

mit den Klängen des Ambrosianischen Lobgesanges, während
dessen der Glocken eherner Mund verkündete: Uàmus à-
ennnm. Der Erwählte ist der bisherige Kapitels Kammerer,
der Hochw. Herr Leoutius W i d m er, Pfarrer von F i s l i s-
bach, geboren im Jannar 1824 zu Kill w äugen, dem-

nach ein Greis, der sei» s i c b e n z i g st e s Altersjahr schon

angetreten, um vierthalb Jahre älter als der abtretende Herr
Dekan. Dieser war vom Hochwürdigsten Bischof beauftragt,
als bischöflicher Kommissar die Dekanats-Wahl zu leiten
und hatte auch, wie uns schien, in überflüssiger und auch er-
folgloser Weise der hohen Kantons-Regierung von der bevor-
stehenden Wahl Kenntniß gegeben zum Zwecke einer staatlichen
Abordnung, die früher in der Person des jeweiligen Bezirks-
amtmanns statt hatte. Aber schon bei der Wahl im Jahre
1886 — nach dem Tode des seligen Dekan R o hn — nahm
keine Vertretung der h. Regierung mehr Antheil und seither
sind die bezüglichen staatskirchlichen Kompetenzen versas-
snugs gemäß an die römisch-katholische Synode resp,

an den S y n o d alr a t h übergegangen. Der Hochwürdige
bischöfliche Kommissar leitete die Verhandlungen ein mit einem

sehr ernsten und wohlüberdachten Vortrage über das Wort
Gottes und die pricsterliche Pflicht, dasselbe dem Volke zu
verkünden — wohl vorbereitet durch unablässiges

Studium und unablässiges Gebet, und bekräftigt
durch das p r i e st e r l i ch e Beispiel. Dieser höchst wür-
digen Ermahnung folgte die Verlesung des Dekanats-
b e ri ch les, die Zeit vom Juni 1892 bis Februar 1893 um-
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fassend. Darnach «bat sich Hochw. Stadtpfarrcr W y ß das

Wort, um zunächst Bericht und Vortrag zu verdanken und so-

dann in einem Rückblick aus die mehr als zwanzig jäh-
rige Wirksamkeit des Hochwürdigcn Domherrn Wengi als

Prodekan nud Dekan des Kapitels R e g e n s b c r g

demselben seinen kirchlichen Eifer und seine amtsbrüder-

liehe Milde nnd Liebe aufs wärinste zu verdanken
und ihm Zcs Andenkens aufrichtiger Liebe und steter Verehrung

zu versichern seitens und namens aller Kapitnlaren, die ihm
in steter Erinnerung vor dein Herrn zu seiner künftigen hohen

Stellung als Mitglied des residierenden bischöflichen Senates

ihre Glückwünsche aussprcchcn — «ml mutlos nunos, bis

wir uns alle wiedersehen im jenseitigen Gotteöreiche, geschaart

nm den ewigen Hohenpriester." Tief gerührt gab Hr. Wengi
mit einigen herzlichen Worten dem Schmerze Ausdruck, mit
dem er von Gemeinde nnd Kapitel scheide Hier-
ans folgte die Wahl. Von den dreißig Kapitularen des Ka-
pitclS Regcnsberg verzichteten zwei als demnächst Scheidende

(Hr. W e » g i selbst und Hr. C u on i) auf die Stimmab-
gäbe. Zwei Kapitularen waren abwesend und vier
Stellen sind unbesetzt. Es wurden daher 22 Stimmen ein-

gelegt. Von diesen rrhielt im ersten Wahlgang der N c u g e-

wählte, Hochw. Hr. Widmer. 16 Stimmen; sechs Slim-
men fielen auf die Herren Pfarrer S ch ü r m a n n und

Septar Keller. An Stelle des neugewählten Herrn Dekans
wurde sodann ebenfalls im ersten Wahlgang als K a-

P i t e l s - K a m m c r e r gewählt Hochw. Hr. Kapitelssekretär
is ch ü r m a n » mit 14 Stimmen; 8 Stimmen fielen aus die

Herren isextarcn Keller nnd M üller nud Stadtpfarrer
Rohncr und W y ß. Ein etwas weniger erbauliches Bild
zeigte die nun nothwendig gewordene Ersatzwahl eines K a-
p i t c l s s e k r e t ä r s. Erst im dritten Wahlgang, in
diesem jedoch mit dem erfreuliche» Mehr von 18 Stimmen
ward gewählt der Hochw. Hr. Stadtpfarrcr R o h n er in
K l i n g u a u. Allen unser aufrichtigstes «ncl muilos unuos ->

(luvst Oous keiix t'uusluimjuk vortut!

â
Ein neuer Kulturkampf in Licht.

(Eingesandt.)

In dem bekannten Admiuijtrativprozesse zwischen der alt-
katholischen Kirchgemeinde Grencheu als Klägerin uuo der
römisch katholischen Kirchgemeindc als Beklagte wurde durch
Beschluß deö h. Reglerungsrates des Kantons Solothuru vom
27. Januar abhin Schluß der Parteiverhandlungen erklärt und
jede der beiden Parteien aufgefordert, die Ja hl ihrer
st i m m b e r e ch t i g t e n A n g e h ör i g en bis zum 5. Februar
dem Justizdepartement 'einzureichen.

Da seit 1881 die Altkatholikcn in Grenchen eine eigene

Kirchgemeinde mit selbständiger Organisation bilden, so ließ
sich erwarten, daß die Sammlung der Unterschriften in aller
Ruhe und ohne Verletzung der persönlichen Freiheit des Ein-

zelucn vor sich gehen werde. Allein die Altkatholiken, nicht

zufrieden mit der kleinen Schaar ihrer wirklichen Anhänger,
suchten durch ihre bekannten KUtnrkampfphrasen und allerlei

Schikanen die Römisch-Katholischen zur Unterzeichnung ihrer
Liste zu bewegen. Namentlich spielten einige Dorfmatadoren
eine etwas eigentümliche Rolle, die sich mit den Begriffen der

persönlichen Freiheit und mit der Glaubens- und Gewissens-

freihcit nicht recht vereinen läßt. Kurz und gut, die Liste der

Römisch Katholischen zählt 32t) Stimmberechtigte, die der Alt-
katholiken nach „Bieter Tagblatt" zirka 229. Da es aber in

Grencheu nur zirka 459 stimmberechtigte Katholiken (römisch-
und allkatholisch) gibt, so werden, Dank dem Hochdrücke der

Altkatholiten, der namentlich in den letzten zwei Tagen ausgc-
übt wurde, eine sehr große Anzahl römisch katholischer Ein-
wohuer auch auf der altkatholischen Liste stehen. Die Verifi-
zirung der Listen von Seiten des h. Regierungsrates wird

Licht in diese Geschichte bringen.

Bekanntlich verlangen die Altkatholiken Ausscheidung des

Kircheuvermögens nach d e r A n z a hl der S t i m m b c-

r e ch t i g t e n beider Parteien. In Regierungsratskreisen soll

aber in jüngster Zeit ein anderer Wind wehen; man wolle

bei dieser Ausscheidung auch die Konknrsiten berücksichtigt wissen.

Diese Auffassung scheint mir nicht konsequent und gerecht zu

sei». Sie hat auch keinen gesetzlichen Boden, weder in der

Bundesverfassung, noch in der Staatsversassnng, noch in dem

neue» solothurnischeu Kirchenreglement; es müßte somit eine

Ansnahmsverordnnng geschaffen werden. Der einzig richtige

Modus ist ohne Zweifel die Ausscheidung nach der See-
le n z a hl; dann erhält jede Partei genau, was ihr gehört.

Denn speziell in Grenchen steht eine große Zahl Familien-
väter auf der altkatholischcu Liste, deren Frauen und Kinder

römisch-katholisch sind, somit könnte eine Menge römischkatho-

lische Familien ihre heiligsten Rechte gar nicht geltend machen,

weil ihr Familienoberhaupt aus diesem oder jenem Grunde auf

der andern Liste steht.

Nun, die beidseitigen Listen liegen gegenwärtig beim h.

RegiernngSrat, welcher vorläufig die Verifizirung besorgt. Auf
den Ausgang des Prozesses ist man allerseits sehr gespannt,

weil der Entscheid im Grenchnerhandel eine Präjudiz schaffen

wird für den ganze» Kanton, vorab für die Minoritäten in

Ollen, Schönenwerd und Trimbach. Und da das h. Bundes-

gerich! in letzter Instanz über die Angelegenheit entscheiden

wird, so wird der Grenchner Fall für die ganze Eidgenossen-

schast von großer Bedeutung sein.

Die Leidenschaftlichkeit aber und die Religionshetze, wie

sie ans gegnerischer Seite anläßlich der Unterschriftensammlung

sich zeigte, läßt für die nächste Zeit Manches befürchten. Die

Römisch-Katholischen aber werden mit Mut und Entschieden-

heit für ihre religiöse Ueberzeugung einstehen und sich nicht

fürchten, wenn wir anch sagen: Kulturkamps in Sicht!



Soziales.

„Recht auf Arbeit."
An den in Schaffhaufen erscheinenden „Arbeiter" schreiben

„mehrere Arbeiter" folgende» Brief (Nummer vom 18. Februar

1893): „Während die Unterschriftenbogeu bei der Arbeiter-

fchafl aufgelegt werden zur Unterzeichnung, schweigt sich die

konservative Presse und Parteileitung aus. Solle» wir katho-

lische Arbeiter unterschreiben? Niemand in unserem Lager hat

bis jetzt Stellung genommen. Der „Arbeiter" hat sich bis

jetzt zweimal ausgesprochen, aber nicht definitiv, — auch das

„Vaterland" hat sich mir im Allgemeinen ausgesprochen. Wir
ersuchen den „Arbeiter", die Angelegenheit energisch an die

Hand zu nehmen, nicht daß wir Katholiken wieder einrücken,

wenn die Schlacht vorüber ist."
Wie man aus zwei frühern Artikeln der „Schweiz. Kir-

chen-Zeitung" entnehmen kann, ist, nach ihrer Ansicht, die

obige Frage dahin zu beantworten, daß die katholischen Ar-
beiter die Unterschriftenbogen nicht unterschreiben dürfen.

Denn aus jenen Artikeln geht hervor, daß nach Stockt,

Weiß, U. Kolb, Pesch, Lehmkuhl, Cathrein,
lauter Männern, die sich eingehend mit sozialen Fragen bc-

schäftigt haben, es kein „Recht ans Arbeit" gibt.

Gibt es aber kein Recht auf Arbeit, so darf offenbar
weder der Staat ein Gesetz erlassen, noch das Volk ein Gesetz

annehmen, worin es heißt: „Das Recht ans ausreichende

lohnende Arbeit ist jedem S ch w c i z e r b ü r g e r g e-

w ä h r l e i st e t." Denn wohl ist die öffentliche Gewalt bc-

fugt, „diejenigen Rechte, -welche dem Individuum naturrechtlich

innewohnen, mit Bezug auf das Gesamtwohl zu beschneiden,

einzuengen und zu modifizieren" Lehmkuhl). Keineswegs

darf dagegen die öffentliche Gewalt in einem Gesetze etwas als

Recht aufstellen, das ein solches nicht ist, es wäre denn, daß

man sagen wollte, sie könne Rechte erzeugen, oder sie könne

als ein Recht erklären, was ein solches nicht ist, oder sie sei

die Quelle alles Rechtes, eine bekanntlich allem göttlichen,

kirchlichen und natürlichen Rechte widersprechende Theorie.

Es ist denn auch von Niemanden aus katholischer Seite
das „Recht auf Arbeit" gutgeheißen worden. In der Nummer

vom 11. Februar 1893 zitirt zwar der „Arbeiter" folgende

Worte des Kardinal Manning: „Ich bin der Ansicht, jeder

Mensch habe ein Recht auf Brod oder Arbeit." Allein in

einer mehrere Seiten umfassenden Studie über Kardinal Man-
ning's soziale Ansichten erläutern die „christlich-sozialen
Blätter" diese Worte wie folgt: „Die Strenge dieser Förde-

rungcn stützte der Kardinal ans den von ihm in aller Form
verteidigten Satz, daß Jeder ein Recht auf Arbeit
oder Brod habe, darin die Lehre der katholische» Moral-
theologie verteidigend, daß im Falle äußerster Not der

Mensch so viel, als zur Erhaltung des Lebens unumgänglich

nötig ist, von dem Eigentum des Nächsten sich aneignen dürfe.
Das Recht auf Arbeit im Sinne des Kardinals war ihm ledig-

lich ein negatives Recht, kraft dessen es in Niemandes

Befugnisse stehen soll, redlichen Bemühungen ein Hinderniß eut- I

gegcnzustellen. Mit dem Worte „Recht auf Arbeit oder Brot"
wollte Manning das Armengesetz England's rechtfertigen durch

den Hinweis, „daß sich dasselbe auf das natürliche Recht des

Menschen auf sein Leben und die Erhaltung desselben stützt."

(Christ..soz. Bl. 1892, 18. H., S. 552). Aus den eben

zitirteu Worten geht hervor, daß auch die „Chr.-soz. Blätter'
das „Recht auf Arbeit" verwerfen.

Zum Schlüsse sei noch des „Mülhauser Arbeiterfreund"
erwähnt, welcher darum von Bedeutung ist, weil dem Blatte
der bekannte katholische Soziologe NeichStagsabgeordncter Pfarrer
Winterer nahe steht. „Die 59,9t)<) Stimmen", schreibt das

Blatt, „die notwendig sind, um die Forderungen einzubringen,
werden schon gefunden werden. Ob das Schweizervolk bei der

schließlichen Abstimmung annehmen wird, das ist eine andere

Frage. — Wir sind unterdessen begierig, zu wissen, wie der

schweiz. Bundesrat und die StaatSräte der Kantone eS an-

schicken sollen, um jedem Schweizerbürger zu jeder Zeit eine

ausreichende lohnende Arbeit zu verschaffen. Wird der Bundes-

rat mit den Kantonen so viele Fabriken, öffentliche Anstalten

und Werkstätten jeder Art gründen, um demselben die aus-

reichend lohnende Arbeit immer bereit zu halten, wie die fran-
zösische Republik im Jahre 1848 es gethan hat in den famo-
sen ^löiisi'8 »utiormux? Oder sollen die Schweizer einen

andern Weg finden, um zum Ziele zu gelangen? — Die

Schweiz hat auch, wie jedes Land, ihre arbeitsscheuen Bürger;
insbesondere hat sie in sehr bedeutender Zahl arbeitsscheue

Trinker. In dem Vorschlage, der uns vorliegt, wird nicht gc-

sagt, was aus diesen werden soll." (28. Januar 1893).

Lotterie.
(Eingesandt, i

Anläßlich der vielen wirklich „umgehenden" Lotterieen und

besonders des wüthenden Sturmes gegen die Freiburger Uni-
versitäts-Lotterie ist es angezeigt, zu fragen, was auch die ka-

tholische Moral zu diesem Kapitel sage. Gury sagt hierüber:

„Lotterie ist ein Vertrag, nach welchem Mehrere etwas

gemeinsam deponieren, damit sie das Recht bekommen, um die

eingesetzte Sache zu loosen. Einige erhalten Alles oder einen

Teil oder nichts.

Ist die Lotterie ei» erlaubter Vertrag? Ja, wenn

anders die erforderlichen Bedingungen erfüllt sind. Der Grund

liegt darin, daß die Lotterie als der Kauf einer ungewissen

Sache oder als ein Vertrag angesehen werden kann, vermöge

dessen durch das Geld das Recht erkauft wird, zu loosen und

das zu erwerben, was durch's Loos herauskömmt. Es ist -

ferner ebenso erlaubt, eine ungewisse Sache zu kaufen,^ wie

über die Gefahr einer Sache ein Uebereinkommcn zu treffen.

Welches sind d i c c r f o r d e r l i ch e n B e din-
g u n gcn, daß e i n c L o t t e r ie au sich erlaubt
sei? 1. Daß kein Betrug in der Ausloosung oder Prämien
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auSzahlung stattfinde; 2. daß der Veranstalter der Lotterie

nicht übermäßigen Gewinn mache und nicht mehr gewinne, als

wenn er sein Geld in einem andern erlaubten Geschäft ver-

wendet oder seine Einkünfte verteilt hätte. Doch darf ei»

größerer Gewinn stattfinden, wenn die Lotterie zu einem gute»

Werke oder zur öffentlichen Wohlfahrt angeordnet worden ist." —
Gury, (lampönrl. n. 913.

Leh m k n hl sagt: „Lotterie ist ein Vertrag, wobei

nach Zahlung eines bestimmten Preises ein Anteilsrecht eingc-

räumt wird an der Verloosung gewisser Gegenstände oder einer

bestimmten Geldsumme, so zwar, daß einige mehr als sic be-

zahlen, andere weniger, andere gar nichts erhalten können.

1. Dieselbe ist an si ch nicht unerlaubt hals Kauf eines nn-

sichern Objektes), M/' Kcoîà»« aber ist sie cS öfters. 2. Da-
mit jedoch die Gerechtigkeit gewahrt bleibe, muß u) bei der

Ausgabe der Loose jeglicher Betrug ausgeschlossen sein; d) darf
der Eigentümer der Lotleric nicht übermäßigen Gewinn erzielen

wollen; deshalb darf das durch die LoosanSgabc erreichte

Sammel-Ergebnis den Wert der Loostreffer nicht um ein Hö-
heres übersteigen, als um das, was der Lotterie-Eigentümer
anderswo durch ein ehrliches Geschäft, dem er sein Geld gc-

widmet, hätte gewinnen können. 3. Wird aber eine Lotterie

zu Gunsten eines guten Werkes veranstaltet, dann ist dieses

Verhältnis nicht so ängstlich zu beobachten, sofern nur wenig-
stenö die LvoSkänfer wissen, welches und wie wertvoll die ans-
gesetzten Preise sind; wenn die Käufer sich nicht einmal um
diese Kenntnisnahme sich bemühen, ist es nicht streng notwendig,
dieselben ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen, zumal
wenn sie eher die Absicht haben, ein Almosen zu leisten, als
sich die Aussicht auf Gewinn zu verschaffen." Lehmknhl,
(lampsnä. n. 874.

Zu guten Werken und zur öffentlichen Wohlfahrt dienen

sicher Lotterieen, die für christliche Schulen und Kirchen und

zur Hebung der Industrie und des Handwerks, sowie des Acker-
banes veranstaltet werden. Darnach wird man mit Recht gegen
die Freiburger Universitätslotterie nicht viel einwenden können.

In Bayern werden die meisten Kirchen to gebaut und renovirt.
Handelte es sich um Freimaurer-Tempel und -Schulen, so wäre
die großartigste Lotterie sicher immer und jederzeit erlaubt; da

es sich nun aber um ein katholisches Werk handelt, so ist na-
türlich die Sache grundschlecht und verderblich; man muß das

arme Volk dagegen schützen und menu's auch nur auf Kosten
der individuellen Freiheit geschehen könnte. Für radikale, frei-
maurerische Zeitungen und Lektüre, sogar für Bundesschnaps,
darf der ärmste Arbeiter seine vielen Franken ausgeben, aber
bei Leibe nicht Einen Franken für das Loos eines katholischen
Werkes! Pharisäer vornen im Tempel! Und doch dachten
selbst schon die G r ü tl i a n e r lebhaft daran, ihrer selbst

"sehr kranken Krankenkasse und dem empfindlichen Fehler in
der Organisation derselben durch eine Lotterie auf- und abzu-
helfen.

Immerhin ist die Lotterie w u t h nicht anzufachen! Drum
mag man's machen, wie jener besonnene Pfarrherr, der es

grundsätzlich nicht einmal seine» Kollegen mitteilt, wenn er

auch ctmaö wiiklich Goldeins hnichl nur etwa das allbe-

kannte goldene „Nüteli") ans einer Lotterie gezogen hat, Akin-
ciöiis In 8ÎNU!

Ki rchen-Clzrnnik.
SolothlMl. Donnerstag, den 16. Februar, starb der

Hochw. Herr Vi n z e n z G u n z i n gcr, Pfarrer in Ober-

gösgen, im 46. Lebensjahre. Ein Nekrolog folgt.

Bern. Der Bundesrat hat ein G r a t u l a t i o n S-

telegram »i an den hl. Vater gesendet mit folgendem

Wortlaut :

„Ans Anlaß des fünfzigjährigen Jubiläums Ihrer Konsc-

kration zum Bischof beehren wir uns, Ihrer Heiligkeit unsere

lebhaftesten Glückwünsche darzubringen. Wir sprechen den auf-

richtigen Wunsch aus, es möge Ihrer Heiligkeit gestattet sein,

noch während langer Zeit im Geist des Friedens und de>'

Weisheit die hohen Zwecke zu befolgen, zu denen Sie berufen

sind."

Lnzcril. E i n e K u II d g e b u n g a II d a s k a t h o -

li s ch e L u z e r n e r v o l k. Bei den Partciversammlungen,
die von den Gegnern des Stenergcsetzes znsaiiimcnberufcn wvr-
den waren, wurde auch der Geistlichkeit erwähnt und zwar in

sehr unfreundlicher Weise. Eine Erwiderung schien angezeigt.

Wirklich wurde eine Ansprache der Vorstände der Geistlichkeit

an das katholische Volk des Kantons Lnzern entworfen, allein

vor der Volksabstimmung aus verschiedenen wichtigen Grün-
den nicht publiziert. Nach der Abstimmung aber schien einer

Veröffentlichung der Ansprache nichts mehr im Wege zu stehen.

Dieselbe wurde daher jetzt publiziert.

Es werden darin besonders drei Vorwürfe zurück-

gewiesen, welche in der Presse und in öffentlichen Parteiver-

sammlungen gegen die h. Regierung erhoben worden sind.

„Wir berühren diese Vorwürfe, weil dieselben zugleich a u f

die Geistlichkeit des Kantons fallen."
Die sehr ruhige, sachliche und gründliche Widerlegung

dieser Vorwürfe ist von allgemeinem Interesse; wir lassen die

selbe hier in extsinso folgen.

1. Man wirft nämlich der h. Regierung vor, daß sie im

Dienste des Klerus stehe. Wenn das friedliche und freund-

schaftliche Verhältnis zwischen der Regierung und den Vor-
sichern der Geistlichkeit mit diesem Vorwurf gemeint sein soll,

so hätte der Vorwurf wohl keinen Sinn. Der Vorwurf einer

Abhängigkeit der Regierung von der Geistlichkeit bezieht sich

aber vorzüglich auf die Abweisung des Gesuchs, es möchte die

Taverianische Kirche in der Stadt behufs Aufführung eines

weltlichen Gcsaugfestcs eingeräumt werden. Hier antworten wir:
Nachdem die schweizer. Bischöfe einmütig erklärt hatten, daß

die weltlichen Gesangfestc mit der Würde und der Heiligkeit
des katholischen Tempels nicht im Einklang stehen; nachdem

dieses Wort des schweizer. Episkopats fast in allen katholischen

Gegenden der Schweiz Beachtung findet; nachdem auch unser

Landesbischof wiederholt gegen die in unserm Kanton in den



Kirchen ausgeführten profanen Gesangfestc sich ausgesprochen

hat; nachdem endlich bei den vorjährigen Sängerfesten in Emmen

und Neiden die maßlose heftige Sprache gegen unsern hoch-

würdigen Bischof und die ihm ergebene und gehorsame Geist-

lichkeit geführt worden ist: so konnte es der katholischen
Regierung v e ö katholischen L n z c r n c r v o l k es

nicht zweifelhaft sein, ob sie sich auf die Seite der offenen

Feinde des LandeSbischofeS stellen dürfe, ohne das Vertrauen
des katholischen Volkes einzubüßen. Diese Stellung mußte
einer weisen und ihrer Pflicht bewußten Regierung nicht von

außen her klar gemacht werde». WaS sich übrigens für den

katholischen Tempel gezieme oder nicht gezieme, darüber ent-

scheiden nicht weltliche Sängervereine, sondern die geistlichen

Vorsteher.

Die Kantonsgeistlichkcit ist nicht herrschsüchlig. Was sie

verlangt und mit Recht verlangen darf, ist, daß man den

Priester in seinem friedlichen und bescheidenen Kreise ruhig
lasse. Mau möge uns nicht durch fortwährende gehässige An-
griffe und Anfeindungen in die Notwendigkeit versetzen, aus

unserm stillen und friedlichen Kreise herauszutreten und uns

öffentlich gegen Verdächtigungen und Beschimpfungen zur Wehre

zu setzen. Es handelt sich bei diesen Angriffen nicht sowohl

um unsere Person, sondern um die Ehre unseres Standes und

um die Sache Christi. Hier zu schweigen, wäre Verrat an der

Sache des Herrn.

(Fortsetzung folgt.)

Italie». R v m. Die Feier des fünfzigjährigen
Bischofsjubiläums des hl. Vaters Leo XIII.
am verflossenen Sonntag nahm einen herrlichen Verlauf. Der
hl. Vater las um neun Uhr die hl. Messe in der Peters-
k i r ch e. Diese faßt gegen 80,000 Menschen und war so au-

gefüllt, daß die Thore geschlossen werden mußten. Durch be-

geisterte Zurufe: «Vivm U ?npn!» wurde der Jubelbischof

von der immensen Volksmenge empfangen. Die 80 Säuger
starke sixtinische Kapelle trug während der päpstlichen Messe

zwei Motetten vor. Nach Beendigung der hl. Messe stimmte

der hl. Vater das Tu Osirm an, welches abwechselnd vom

Sängerchor und vom Volke gesungen wurde. Dann bestieg

Leo XIII. wieder den Tragscssel, hielt vor der Ooàssio an,
wo die fremden Gesandten mit ihrem Gefolge in glänzender

Gala sich aufgestellt hatten, erteilte den päpstlichen Segen und

verließ dann die Peterskirche wieder mit der gleichen glänzen-
den Prozession, wie er gekommen, unter den Jubelrusen des

gläubigen Volkes. Die Beleuchtung der Stadt am Sonntag
abend war, besonders in der Nähe des Vatikans, prachtvoll.

Selbst nach der „Franks. Ztg." war die Feier in der Peters-

kirche „überwältigend großartig"; mau kann sich also denken,

welchen Eindruck dieselbe auf glaubenstreue Katholiken machen

mußte.

Deutschland. Zur Feier des 50jährigen Bischossjubiläums
des hl. Vaters fand im Gürzenich-Saale in Köln eine Ver-

sammlung statt, welcher etwa 5000 Personen, darunter meh-

rere Reichstags- und Landtagsabgeordnete, beiwohnten. Ebenso

fanden glänzende katholische Versammlungen statt in Mainz,
Trier, München, Mannheim, Augsburg, Würz-
bürg u. s. w. Aus Freiburg i. Br. wird der „Ostsch."
geschrieben: „Der Aufführung von Stehle's 4.umkii <Iv

evölo in der Festhalle wohnten 8000 Personen bei. Die ganze

Feier machte einen überwältigenden Eindruck. Man beneidet

hier St. Gallen um den Besitz eines so hervorragenden

Musikers."
Frankreich. Auch ein Krach. An einem Hause der

lins ci'elrnns in Paris hängt ein riesiger Mietzeddel mit der

Inschrift: „Großer Saal zu vermieten." Es ist die „Kirche"
des früher in der Schweiz viel genannten Pater Hyacinth
Loyson, welcher einige Zeit als altkatholischer Pastor in Genf

gewirkt hat. Trotzdem Pater Hyacinth als einer der besten

Prediger Frankreichs galt, war seine Kirche von Gläubigen
nie überfüllt. In den letzten Jahren ist deren Zahl gar zu

winzig geworden, und da der Staat keinerlei Zuschüsse gab,

fehlte es am nötigen Kleingeld, und darum hat Herr Loyson

seine Bude geschlossen.

Laut „N. Svl.-Bl." ist Pater Hyacinth nach Amerika ge-

gangen.

Kirchenamtlicher Anzeiger.

Bei der bischiisl. Kanzlei stud ferner eingegangen:

1. Für P e t e r s p f e u n i g:
Von Ungenannt (Soloth.1 Fr. 30, Sempach 100, Kloster

Fahr 15, Binningen 3. 50, Brislach 19, Lostorf 12, Aarau
30, Schönholzersweilen 15, Ettiswil 30, Geiö 19. 50, Rö-
merSwil 30, Wvlfwil 14, Zofingen 10, Hüttweilcn 30,
Znzgen 30, Tobel 55, Meggen 40, Sommern 36, Berg 12,
Hagenwil 57, Fischingeu 35, Herznach 30, Beinwil (Aargau)
30, Allschwil 16 50, Zuchwil 15, Flühli 65, Lnukhofen 40,
Bischofszell 90, Pommerais 20, Niederbuchsiten 8, Metzerlen
11, Trimbach 25, Pelagiberg 14, Krenzlingen 33. 50, Rö-
scheuz 19. 75, Wahlen 14, Sins 57, Menznau 40, Birs-
felden 31, Wohlhusen 40, Abtwil 31, Herdern 36, Boncourt
(Ungen.) 6, Gunzgen 3, Münster (Pfarrei) 80, Kirchdors

80, Kriegstetten 60, Dietwil (Äargau) 30, Damphreux 6,
Conrchapoix 21. 50, Horw 70. Root 55, Blauen 8. 50,
Conrreiidlin 31. 50, Mervclier 17, Corban 10, Muri 130,
Büßerach 41, Ruswil 112 60, Steinebrunn 20, Ebikon 45,
Epauvillcrs 22, Rothenburg 100, St. Urban 34, Büro»
(Luz.) 25, Homburg 50, Rohrdorf 50. 20, Hellbühl 25.

2. Für die Sklaven-Mission:
Von Sempach Fr. 56, Hofstetten 6. 20, Boncourt

(Ung.) 4, Gunzgen 5, Münster (Pfarrei) 55, Großwangen
20, Damphreux 4, Epauvitlers 6, Ruswil 5, Ebikon 40.

(In Nr. 4 soll es heißen Neudorf, K t. L u z c r u,
Fr. 35, nicht Neuendorf.)

3. Für das hl. Land:
Von Gachnang Fr. 5, Ruswil 25.

Gilt als Quittung.

S ol v thur n, den 23. Februar 1893.

Die Bischöfliche Kanzlei.
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Beachtenswert für Kirchcnvorstände. Der heutigen Post
auslade unseres Blattes est ein illnkrierter Prospekt der wohl-
bekannten Firnia I, K. Purger in Grädell (Tirol) beigegcben,

welche sich dein Hochwürdigen KlernS und verehrten Herren
Kirchcnvorständen zur Anfertigung von Kirche»- und Hans-
altären, als auch Tabernakeln nach jeden, Siiie elnpsiehlt.
Selbe hält eine große Anzahl von Zeichnungen und Photo-
graphieen zur Ansicht und Auswahl der daraus Reflektieren-
den bereit, liefert auch KreilMgreliese mit Rahmen (jeden

beliebige» Stile« s, wie anch große Krippktlkollektionen nach

jedem Maße und Vorlagen, welche auf Allüren postiert werde»
und mit Tnchschurstaub überzogen sind, wie anch große heiligt
Gräber n, s, w- Zahlreiche Atteste von Kirchcnvorständen und
kirchlichen Obcrbehöroen sprechen sich in anerkennendster Weise
über die Skulpturen der Purger'schen Firma aus, und ein-

i pftehll sich sehr, von der heute in unserem Platte beigelegten

Preisliste Einsicht zu nehme» und solche aufzubewahren bei

eventuellem Bedarse von Holzstatuen und Eorpussen

Mir Kirchenmalerei
jeder Alt, Ausmalen von Kirche«,
Malen und Renoviren von Altä-
ren, Kanzeln Stationen c ein

psiehlt sich bestens (2(P

Zds. Aaderthür, Kirchcninalcr,
Atelier in Mariastein,

Cmpschlungc» und Zeugnisse sür gelieferte
Arbeiten stehen von Hochw, Geistlichen ans der
Schweiz und dem Elsaß zur Einsicht,

— Auf bevorstehende hl. Osterxeik —
rmpsclsie» wir lier àlkno, àiîlkiâeii »oser reiàisiiges àger von

StW- »»d Koii»i>mlion-A»î>ciàn
in vielen Neuheiten in anerkannt vorzüglicher Ausführung, in jedem

gewünschten Format zu stark ermäßigten Preise».

Ievnev eine große AusrvohL von

Tauf-, Firm-, Primi;- uud W-Andenken.
Ein Geistlicher,

Mitte» ä>er 50ger Jähern, der an hochgradiger
Schwerhörigkeit leidet, sucht eine entsprechen»!
Stelle unter bescheidenen Anforderungen,

Auskunst ertheilt die bischöfliche Kanzlei oq

Sololhurn. (lv»)

Bollständiftes Preisverzeichnis mit Abbildungen
gratis »nd franko. (l!P) Z

Im Verlage der Buchdruckern „Union" in
Solothurn ist erschiene» :

M« Wi », «I U»I,

Kerder'scHe WertagsHcrndtrrng, Ikreibrrvg im ZÜreisgou.
Soeben sind erschiene,, »nd durch alle Buchhandlungen zu beziehen, 13

Cotel, p. P., 8. .1., Katechismus der Gelübde sür die Gott geweihten Per-
sonen des Ordensstandes, Aus dem Französischen übersetzt von A, Maie r. Mit
Approbation des Hochw, Herrn Erzbischoss von Freibnrg, Vierte, nach der Original-
Ausgabe von 1801 und dem päpstlichen Dekret ..(knvnintlmviliiiii »inninin'' »er-
besserte Auflage, 12", (VIII u, 80 S,) 70 Cts,

Nîeh, G., NîeHblichlein für sromme Kinder, Mit Bildern von L, G l ö tz l e.

Mit Approbation bezw, Empfehlung der Hochw, Herren Bischöfe von Rottenburg, Eich-
statt, St, Gallen, Leitmeritz, St, Pölren, Speier, Trier und Würzburg, svfvie des

Hochw, Herrn Fürstbischofs von Seckau, Vierzehnte Auflage, in kleinem Format.
21", Elegante Ausstattung in Schwarz-, Rot- und Tondruck, (IV u, 140 S,) 40 Cts,;
geb, in Kalbleder-Jmitation mit Rotschnitt 55 Cts, ; in Halbleinwand mit Goldtitel
55 Cts,; in Halbleinwand mit Goldtitel und bronziertem Umschlag 65 Cts.; in Lein-
wand mit Deckenpressung und Marmorschnitt 80 Cts,; in Leinwand mit Goldschnitt
Fr, 1, 35.

Orden, der Dritte, vom hl. Franziskus, seine Regeln und Uebungen, nach
der Reform Leo's XIII. Mit dem neuen Ceremonienbüchlein des Dritten Ordens.
Mit einem Anhang von Gebeten und den Tagzeiten der allersel, Jungfrau Maria,
Mit Approbation des Hochw, Herrn Erzbischoss von Freiburg, Fünfte, neu durchgc-
scheue Auflage. Mit Titelbild, 16». (VIII u, 240 S.) 70 Cts.; geb. Fr, 1,

-Dasselbe, Ausgabe ohne die Tagzeiten der allersel. Jungfrau Maria, Fünfte, neu
durchgesehene Auflage. 16», (VIII u, 132 S,) 40 Cts, ; geb, in Halbleinwand mit
Rotschnitt 70 Cts, — Die Tagzeiten allein, 16», (108 S,) 35 Cts,

Taufregister, Cheregister, Sterberegister
mit vder ohne Einband sind stets vvrrälhig in der

Buch- und Kunstdruckerei Union in Solothurn.

der

schweizerische» Bisthiimer f»r 1893.

Preis: »0 Cts.
Bei srankirter Einsendung von 85 lits, ge-

schieht die Zusendung franko, Postmark?»
werden an Zahlung genommen.

Nnübertreffliches

Mittel gegen Gliedsncht

und nutzere Verkalkung
von Bnlth. Amstalden i» Garnen.

Dieses altbewährte Heilmittel erfreut
sich einer stets wachsenden Belebtheit und

ist nun auch in folgenden Depot vvrräthig:

S u i d t e r ' sche Apotheke in L u z e rn
Stutzer, Apotheker in Schwyz,
K ä n n e l - C h r i st e n, Apoth, in S t a n s,
Schichte u. For st er, Apotheker in

Solothurn,
L o b ek, Apotheker, H e r i s au,

Preis einer Dosis Fr, 1, 50, Für ein
verbreitetes lange angestandenes Leiden ist
eine Doppeldosis à 3 Fr, erforderlich,

Tausende ächter Zeugnisse von Geheilten
des In- und Auslandes können bei Unter-

zeichneten auf Wunsch eingesehen werden,

Der Verfertiger und Versender

B. Amstalden in Sarnen
101'» (Obwalden),
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Bâ/isà'/.es s«^ o/inisÄ/e/te

^ sinpkshisn sins rsiclàeaitigs .àusevahl in:

i<zrökgzi0rnÄML^tZn^.pÄrAmkntsn
Ivelcne, Lilaorien, ?vl»n.strnn?en, I.suclrter,

Lampen etc.
La.seln, Lluviale valmatilcen, Velen,

stolen etc.

lîîàw- â àiûKM-àtuen
in Ztsinmasse, Lerracotta, LoL etc.

MeiIin3ckt8ssnzWeli

Kjreàôllînôhìlikii: Nà, àà à
WKMWZMâRGMGKGW «

aus 6er X^I. Là/r. LlosZIasmalerei
I?. X. Xettler in lVIüncken.

A.>',F5?s /'."s/its. 6à.-?5t/^s ^Là/?Asàsâ^t//?Fe/?.

^/j'. f ?rs.n-: Maris., Lisclmk.

»er lioekwiiräigsn Ksistliolilteit erlauben wir uns auch unsers Virina ?ur prompten Versorgung

^itu^ise^er- Wenks
höil. ^u empfehlen. — ver soeben erschienene Xutalog hio. 10 sowie „Specimen" von liturgischen
^Verlesn werclsn nuk Verlangen A^aâ unâ/»n-^co vsrsanclt.

7nlck und Erpeditivn der Buch- und Kunst-Drucke,ei „»nis»" in SclsNim»

(Hjezu eine Beilage.)


	

